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L82000 Bauordnung
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L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §31 Abs5;

BauO OÖ 1994 §31;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): Ra 2018/05/0279 Ra 2018/05/0278

Rechtssatz

Einwendungen von Nachbarn sind im Zusammenhang mit der heranrückenden Wohnbebauung gemäß § 31 Abs. 5 OÖ

BauO 1994 lediglich bei "Wohngebäuden" vorgesehen. Darunter sind nur Gebäude zu verstehen, die ausschließlich

oder zumindest überwiegend Wohnzwecken dienen.Einwendungen von Nachbarn sind im Zusammenhang mit der

heranrückenden Wohnbebauung gemäß Paragraph 31, Absatz 5, OÖ BauO 1994 lediglich bei "Wohngebäuden"

vorgesehen. Darunter sind nur Gebäude zu verstehen, die ausschließlich oder zumindest überwiegend Wohnzwecken

dienen.
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